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Entwurf einer Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft zur Festlegung eines Kriterienkatalogs zur Objektivierung der 
Schaden-Nutzen-Analyse (Tierversuchs-Kriterienkatalog-Verordnung - 
TVKKV) 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Möglichkeit eine Stellungnahme zum 

og Verordnungsentwurf abzugeben.  

 

Dem in Begutachtung befindliche Verordnungsentwurf ist ein dreijähriger Diskussions- und 

Arbeitsprozess vorausgegangen. Im Auftrag des Wissenschaftsministeriums wurde eine 

Arbeitsgruppe unter der Leitung von Herwig Grimm, Professor für Ethik in der Mensch-Tier-

Beziehung am Messerli-Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien, 

eingerichtet.  Dabei sollte die Basis für eine auf wissenschaftlichen Kriterien beruhende 

Schaden-Nutzen-Analyse für Tierversuche erstellt werden.  

 

Die BAK begrüßt die intensive Auseinandersetzung mit VertreterInnen aus Wissenschaft und 

Tierschutz zur Objektivierung der Schaden-Nutzen-Analyse für Tierversuche. Umso bedau-

erlicher ist es, dass der vorliegende Verordnungsentwurf die Ergebnisse des langen Stake-

holderprozesses nicht widerspiegelt. Um die angestrebte Objektivierbarkeit zu verbessern, 

sollten die von Prof Grimm im vorläufigen Endbericht angeführten Fragen zum Schaden 

inklusiv vorgeschlagener Numerik Beachtung finden. Aber auch die Bewertung des Nutzens 

sollte klar dargestellt werden, damit eine einheitliche Beurteilung in allen Bundesländern 

erreicht werden kann. Zudem ist es unerlässlich anzuführen, in welchen Fällen eine Kom-

mission zur Bewertung der Tierversuchsanträge einzurichten ist, die die Entscheidungen der 

BeamtInnen unterstützt. 
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Die BAK lehnt den Verordnungsentwurf in der og Fassung ab und ersucht die Einwände im 

Sinne einer objektiveren Betrachtung aufzunehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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